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Landeshauptstadt Dresden 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden  

 
 
Antrag auf 
 

  Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO  Erlaubnis zur Sondernutzung nach § 18 SächsStrG 
 

  Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO 

gemäß beigefügten 
 

  Lage- und Verkehrszeichenplan 1) 

(ohne Plan keine Bearbeitung möglich)  Regelplan  innerorts  ausserorts 
 
 

Name/ Firma (event. Firmenstempel) 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Antragsteller 

Fax: 

 

Name, Vorname: Geburtsdatum: Bauleiter: 

Telefon (möglichst Handy-Nr.):  

 

Anschrift: 

 

Bauherr/ 
Auftraggeber 

Vollmacht für Antragsteller bzw. Kostenübernahme sind vorzulegen, wenn Antragsteller nicht der Erlaubnis- und Rechnungsempfänger sein soll.  
  

Straßenbezeichnung Auf der / entlang der Straße (Straßenname) 

Ort der Sperrung Genaue Lage der Sperrung (von Haus-Nr. bis Haus-Nr./ Straßenabschnitt) 

  

  

Dauer der Sperrung 
vom:  längstens bis: 

 

 Fahrbahn 
vollsperrung 

 Fahrbahn 
halbseitig 

 Fahrbahn 
teilweise 

 Gehbahn 
teilweise 

 Gehbahn- 
vollsperrung 

 Radweg-
sperrung 

  

Umfang der  
Sperrung 

Restfahrbahnbreite:                   m Restgehbahnbreite:                        m 
 

 Trinkwasser-
leitung 

 Abwasser-
leitung 

 Gas- 
leitung 

 Fern-
heizung 

 Kanalbau  Gleisbau 

 

 Baum- 
pflanzung 

 Kommunikations- 
leitungen 

 Funda- 
ment 

 Baustellen- 
zufahrt 

 Einfahrt 

 

Grund der Sperrung 
(für verkehrsrechtliche 
Anordnungen 
nach § 45 StVO) 

 Straßenbau  Baustelleneinrichtung  Sonstiges (bitte näher bezeichnen): 
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Art der Ausführung   Aufgrabung des öffentlichen Straßenraumes   Durchörterung 

 

    Start- und Zielgruben  Maße der Aufgrabung 
Länge (m) 

 
 

  in öffentlicher Verkehrsfläche  in sonstiger Fläche  
Breite (m):  

 
Tiefe (m):  

     
    bitte benennen: 

 
 

              liegt vor:  ja  nein 

  wenn ja, Vorgangsnummer des STA (soweit bekannt): 

Trassenvorbescheid, 
Vorbescheid zur 
Aufgrabung oder 
Einfahrts-
genehmigung 
des Straßen- und 
Tiefbauamtes (STA)  

 

  

 
Lagerung Baumaterial:                          m² 

 
Aufstellung Bau- und Gerätewagen:                            m² 

 

 Aufstellung Baugerüst mit 
Passantenschutz:                                   m² 

 
Aufstellung Container, Anzahl:                                     m² 

 

 
Aufstellung Baugerüst:                           m² 

 
Aufstellung eines Kranes:                                             m² 

 

Grund der Sperrung 
(bei Ausnahme- 
genehmigungen 
nach § 46 StVO) 

 
Aufstellung Bauzaun:                              m² 

 
Sonstiges:                                                                     m² 

  

Regelplan/ 
Verkehrszeichenplan 

Regelplan-Nr.:   Verkehrszeichenplan  
(siehe Anlage) 

  

Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: 

 

 

Umleitung 

 

  

Für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Antrages ist Folgendes zu beachten: 

Der Antrag ist in bei einer der folgenden Dienststellen der Landeshauptstadt Dresden einzureichen: 

 
 
Per Post 

Landeshauptstadt Dresden 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung 
Hauptabteilung Mobilität 
Abt. Straßenverkehrsbehörde 
PF 12 00 20, 01001 Dresden 
 

Landeshauptstadt Dresden 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung 
Straßen- und Tiefbauamt 
PF 12 00 20, 01001 Dresden 
 

persönliche 
Abgabe 

Hamburger Straße 19 (Haus A), 01067 Dresden 
Zimmer: 029 
 
Telefon: 488 4204/ 4203           Fax: 488 3337 

Hamburger Straße 19, 01067 Dresden 
Zimmer:  3106 
 
Telefon:  488 1749     Fax:      488 1719 

Der Antrag ist für Maßnahmen im Hauptnetz (Straßen mit ÖPNV, wichtige Verbindungsstraßen) vierfach  
und für das Nebennetz zweifach einzureichen. Im Zweifelsfall kann die Klassifizierung des Netzes im STA, 488 4337/39 erfragt werden.   

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass er aufgrund dieses Antrages grundsätzlich zwei Bescheide erhält. 
 
Bei Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach § 46 StVO ergeht im Nachgang auch ein Gebührenbescheid des Straßen- und Tiefbauamtes, 
mit welchem die Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraumes erhoben werden. 
Bei verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde nach § 45 StVO ergeht grundsätzlich gleichzeitig durch das Straßen- und Tiefbauamt eine 
Erlaubnis zur Aufgrabung nach §18 SächsStrG. 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
1) Der Lageplan soll folgendes beinhalten: 

 a) den Straßenabschnitt 
b) die im Zuge des Abschnittes bereits vorhandenen Verkehrsschilder und Verkehrseinrichtungen 
c) die Art und den Umfang der Baustelle 
d) die für die Kennzeichnung der Baustelle und für die Verkehrsführung notwendigen Verkehrsschilder und Verkehrseinrichtungen 

 


